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Erläuterungen zu Meldeformular / Meldevariante 2 
 
Auf dem Meldeformular sind lediglich folgende Attribute aufgeführt: Bewilligungsnummer, 
Herkunftsland, Waffenart/Munition und Anzahl. Die restlichen Angaben (Hersteller/in, Mo-
dell/Bezeichnung und Waffennummer) können Sie uns in einer anderen für Sie geeig-
neten elektronischen Form übermitteln (z.B. Liste im Excel-Format). 
 
Bewilligungsnummer: 9-stellige Bewilligungsnummer der betreffenden Lieferung 
 
Herkunftsland: Land, aus dem die Ware importiert wurde 
 
Waffenart/Munition: Entsprechende Waffenart/Munition aus Dropdown-Menü auswählen 
 
(Aus statistischen Gründen muss zwischen Kriegsmaterial und Nichtkriegsmaterial unter-
schieden werden) 
 
(Waffen, welche nicht als Kriegsmaterial gelten) 

 Jagd- und Sportwaffen (eindeutig erkennbare Jagd- und Sportwaffen) 
 Faustfeuerwaffen und Repetiergewehre für Randfeuermunition 
 Einzel- oder Vorderlader 

 
(Waffen, welche als Kriegsmaterial KM 1 gelten) 

 Selbstladepistolen und Revolver 
 militärische Handrepetiergewehre 

(z.B. Mauser 98k, K31, LG11, Mosin-Nagant) 
 halb- und vollautomatische Maschinenpistolen (z.B. CZ Scorpion) 
 halb- und vollautomatische Sturmgewehre (z.B. AR15, HK43, Steyr AUG) 
 leichte Maschinengewehre 
 Granatwerfer 
 übrige Handfeuerwaffen, welche unter die Kategorie KM 1 fallen  

(z.B. Accuracy, PGM, Benelli M4 Super 90) 
 
 
Beispiel: 
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 Falls wir jeweils bis am 31. Januar keine Meldung von Ihnen erhalten haben, gehen 
wir davon aus, dass Sie im Vorjahr keine Waffen/-bestandteile oder Munition in die 
Schweiz verbracht haben. D.h. Sie brauchen uns in diesem Fall keine Meldung zu-
kommen zu lassen. 
 

 Bitte beachten Sie, dass in der Spalte „Herkunftsland“ der Lieferstaat erfasst werden 
muss und nicht das Herstellungsland. 
 

 Sie müssen uns nur Waffen/-bestandteile und Munition melden, welche Sie definitiv 
in die Schweiz verbracht haben. Folgende Waffen/-bestandteile müssen Sie uns 
nicht melden: 
- Waffen/-bestandteile, die Sie zu Reparaturzwecken ausgeführt haben und an-

schliessend wieder eingeführt haben. 
- Waffen/-bestandteile, die Sie lediglich für Garantiearbeiten in die Schweiz einge-

führt und anschliessend wieder ausgeführt haben. 
- Waffen/-bestandteile, die Sie von Kunden lediglich zur Anbringung der Importmar-

kierung erhalten haben. 
 

 Damit die Tabellen auch mit älteren Excel-Versionen funktionieren, haben wir zusätz-
lich eine Tabelle im xls-Format auf unserer Website aufgeschaltet. Bitte beachten 
Sie, dass in dieser Version die Dropdown-Funktion nicht zur Verfügung steht. Sie fin-
den die jeweiligen Waffenarten auf dem Tabellenblatt „Waffenarten“ und müssen 
diese manuell in die Tabelle kopieren. 

 
 Es steht Ihnen frei, eine eigene Tabelle zu erstellen. Wir bitten Sie sich hierzu an un-

seren Vorlagen zu orientieren und die gleichen Bezeichnungen zu verwenden. So 
können Sie auch sicherstellen, dass alle Vorgaben des Art. 30 Waffenverordnung er-
füllt sind. Gerne können Sie uns vorab auch ein Muster zur Ansicht zustellen. 

 
 Für die zukünftigen Meldeperioden senden Sie uns die Tabellen bitte im Excel-For-

mat (.xls oder .xlsx) an folgende Adresse: armada@fedpol.admin.ch. Auch allge-
meine Fragen zu diesem Thema können Sie an diese Adresse senden. 

 


